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 5. fordert alle politischen Parteien in Nepal auf, den Friedensprozess zu beschleu-
nigen und in einem Geist der Kooperation, des Konsenses und des Kompromisses zusam-
menzuarbeiten, um den Übergang zu einer dauerhaften, langfristigen Lösung fortzusetzen 
und dem Land so den Schritt in eine friedliche und demokratische Zukunft in größerem 
Wohlstand zu ermöglichen; 

 6. ersucht die Parteien in Nepal, die notwendigen Schritte zur Förderung der Si-
cherheit und Bewegungsfreiheit des Personals der Mission und des beigeordneten Perso-
nals bei der Durchführung der in dem Mandat festgelegten Aufgaben zu unternehmen; 

 7. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat bis zum 1. Mai 2010 über die 
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 in Anerkennung des sehnlichen Wunsches des nepalesischen Volkes nach Frieden und 
der Wiederherstellung der Demokratie sowie der Wichtigkeit, die in dieser Hinsicht der 
Durchführung des Umfassenden Friedensabkommens und späterer Abkommen durch die 
betroffenen Parteien zukommt, 

 mit dem Ausdruck seiner anhaltenden Bereitschaft, den Friedensprozess in Nepal im 
Hinblick auf die rasche und wirksame Durchführung des Umfassenden Friedensabkom-
mens und späterer Abkommen, insbesondere des Abkommens zwischen den politischen 
Parteien vom 25. Juni 2008, zu unterstützen, entsprechend dem Ersuchen der Regierung 
Nepals, 

 feststellend, dass der für die Verkündung der neuen demokratischen Verfassung Ne-
pals festgesetzte Termin der 28. Mai 2010 ist, und besorgt darüber, dass die politischen 
Parteien bislang weder über die neue Verfassung noch über die Verlängerung des Mandats 
der Verfassunggebenden Versammlung einen Konsens erzielt haben, 

 mit dem Ausdruck seiner Besorgnis über die jüngsten Spannungen in Nepal und mit 
der Aufforderung an alle Seiten, ihre Meinungsverschiedenheiten durch friedliche Ver-
handlungen beizulegen, 

 sich dem Aufruf des Generalsekretärs an alle Parteien in Nepal anschließend, die 
Durchführung der geschlossenen Abkommen zügig voranzubringen, Kenntnis nehmend 
von der Einschätzung des Generalsekretärs, dass die Mission der Vereinten Nationen in 
Nepal gut positioniert ist, um bei der Überwachung des Umgangs mit den Waffen und dem 
bewaffneten Personal im Einklang mit dem Abkommen zwischen den politischen Parteien 
vom 25. Juni 2008 Hilfe zu gewähren, und in Anerkennung der Fähigkeit der Mission, den 
Parteien entsprechend dem Ersuchen hierbei behilflich zu sein, damit eine dauerhafte Lö-
sung herbeigeführt wird, 

 unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs vom 28. April 2010 über die Mis-
sion398, 

 unter Hinweis darauf, dass die beiden Phasen des Verifikationsprozesses abgeschlos-
sen wurden, es begrüßend, dass nach wie vor Hilfe bei der Überwachung des Umgangs mit 
den Waffen und dem bewaffneten Personal beider Seiten im Einklang mit Resolution 1740 
(2007) und den Bestimmungen des Umfassenden Friedensabkommens gewährt wird, fest-
stellend, wie wichtig eine dauerhafte langfristige Lösung ist, um zur Schaffung der Voraus-
setzungen für den Abschluss der Tätigkeit der Mission beizutragen, und in dieser Hinsicht 
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 Kenntnis nehmend von dem Schreiben der Regierung Nepals vom 5. Mai 2010 an den 
Generalsekretär399, in dem der Beitrag der Mission anerkannt und um eine Verlängerung 
ihres Mandats bis zum 15. September 2010 ersucht wird, 

 in der Erkenntnis, dass den Bedürfnissen und der Rolle der Frauen, Kinder und tradi-
tionell marginalisierten Gruppen im Friedensprozess besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden muss, wie aus dem Umfassenden Friedensabkommen und der Resolution 1325 
(2000) vom 31. Oktober 2000 hervorgeht, 

 sowie in Anerkennung der Notwendigkeit, die Straflosigkeit zu bekämpfen und die 






